
Erklärung über die Registrierung und Systembeteiligung nach dem VerpackG

Das Verpackungsgesetz erlegt uns als Betreiber eines elektronischen Marktplatzes in den §§ 7
Abs. 7; 9 Abs. 5 S. 2 VerpackG die Pflicht auf, das Anbieten von Verpackungen (inkl. Ihrer
Produkte) zum Verkauf nur zuzulassen, wenn Sie bzw. Ihre Verpackungen und Produkte in
LUCID registriert sind und Sie sich mit ihren Verpackungen an einem oder mehreren Systemen
beteiligt haben (Szenario 1).
Um unseren o.g. Pflichten nachzukommen, benötigen wir entsprechende Nachweise von
Ihnen. Sollten Sie die geforderten Nachweise nicht bereitstellen, sind wir gem. o.g. Gesetz
dazu verpflichtet, Sie solange von unserem Marktplatz auszuschließen, bis Sie die
entsprechenden Nachweise erbringen.
Nur in Ausnahmefällen (Szenario 2+3) sind Sie als Händler ggf. nicht
systembeteiligungspflichtig. In diesen Fällen behalten wir uns das Recht vor, Ihr Shop-Konto
so lange zu sperren, bis wir Ihre Angaben validieren konnten. Sollten Sie tatsächlich
ausnahmsweise von der Systembeteiligungspflicht befreit sein, können wir die Sperre Ihres
Shop-Kontos manuell nach Prüfung Ihrer Angaben aufheben.

Bitte kreuzen Sie unten das für Sie zutreffende Szenario an, fügen dieser Erklärung die
notwendigen Bestätigungen bei und unterzeichnen diese Erklärung.
Das unterzeichnete Dokument laden Sie anschließend bitte in dem dafür vorgesehenen Feld
LUCID / VerpackG Dokumente in Mirakl hoch.

Szenario 1:
Hiermit bestätige ich, dass ______________ (Firmenname des Sellers) mit der in Mirakl
hinterlegten LUCID Registrierungsnummer (Verpackungsregister-Nummer (LUCID)) bei
der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) registriert ist und an einem oder
mehreren Systemen beteiligt ist.
Als Nachweis unserer Systembeteiligung fügen wir dieser Erklärung eine Bestätigung
über einen Systembeteiligungsvertrag bei einem oder mehreren Systemen bei.

Szenario 2:
Hiermit bestätige ich, dass ______________ (Firmenname des Sellers) mit der in Mirakl
hinterlegten LUCID Registrierungsnummer (Verpackungsregister-Nummer (LUCID)) bei
der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) registriert ist, unsere Verpackungen
allerdings nicht systembeteiligungspflichtig sind.
Unsere auf dem Marktplatz angebotenen Produkte sind ausnahmslos in der von der
ZSVR bereitgestellten abschließenden Liste der Produkte aufgeführt, deren Verkaufs-
und Versandverpackung nicht systembeteiligungspflichtig ist.

Szenario 3:
Hiermit bestätige ich, dass ______________ (Firmenname des Sellers) mit der in Mirakl
hinterlegten LUCID Registrierungsnummer (Verpackungsregister-Nummer (LUCID)) bei
der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) registriert ist. Für den Versand der
von uns auf dem Marktplatz angebotenen Produkte setzen wir ausschließlich
registrierte und systembeteiligte Dienstleister ein. Damit gelten eben diese
Dienstleitser als Inverkehrbringer gemäß § 3 Abs. 9 VerpackG und die
Systembeteiligungspflicht geht auf diese(n) Dienstleister als Verpflichtete(n) über.
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Als Nachweis über den ausschließlichen Einsatz von registrierten und
systembeteiligten Dienstleistern fügen wir dieser Erklärung eine Bestätigung bei, die
folgende Informationen unserer beauftragten Dienstleister enthält:

○ Unternehmen inkl. Anschrift und USTID (VAT-ID).
○ LUCID-Registrierungsnummer des/r eingesetzten Dienstleister(s)
○ Nachweis der Systembeteiligung des/r eingesetzten Dienstleister(s)

Sie stellen sicher, dass die Person, die diese Erklärung ausfüllt und unterzeichnet, über die
erforderlichen Befugnisse und Vollmachten verfügt.

_____________________
Ort, Datum

__________________
Unterschrift des Händlers

___________________
Name, Vorname des Unterzeichnenden (Klarschrift)

ANLAGEN (sofern Sie Szenario 1 oder Szenario 3 angekreuzt haben):


